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Α. Problemdarstellung 

Das Grundgesetz schuf mit Art. 85 GG erstmalig in der deutschen Verfas-
sungsgeschichte den eigenständigen Verwaltungstypus der Bundesauftrags-
verwaltung. Auch international stellt diese Verwaltungsform eine Besonderheit 
dar, die in dieser konkreten Ausprägung ausschließlich im deutschen Verfas-
sungsrecht verankert ist. 

Art. 85 GG bildet die Stammnorm der Bundesauftragsverwaltung  und insti-
tutionalisiert diese Form des Gesetzesvollzuges als Verwaltungsform.  Gegen-
stand der Regelung des Art. 85 GG ist die Ausführung von Bundesgesetzen 
durch die Länder „ im Auftrage des Bundes". Das Grundgesetz stellt neben den 
Regelvollzug von Bundesgesetzen durch die Länder nach Artt. 83, 84 Abs. 1 
GG damit einen weiteren Verwaltungstyp. Art. 85 GG ist insofern unvollstän-
dig, als er nicht erkennen läßt, für welche Materien er Verwendung finden soll; 
sein Anwendungsbereich bleibt offen.  Dieser ist nach der Zuständigkeitsnorm 
des Art. 83 GG verfassungsrechtlichen  Einzelbestimmungen zu entnehmen. 
Art. 85 GG stellt das verfassungsrechtliche  Gerüst der Bundesauftrags Verwal-
tung dar, das dann durch spezialgesetzliche Normierungen weiter inhaltlich 
und formal ausgestaltet werden kann und muß. 

Art. 85 GG regelt die sich im Rahmen der Bundesauftrags  Verwaltung erge-
benden Einwirkungsbefugnisse des Bundes auf die Länderverwaltungen. Wer-
den die Länder in einer Auftragsmaterie  im Auftrage des Bundes tätig, so ste-
hen dem Bund, d. h. den zuständigen obersten Bundesbehörden, umfassende 
Direktionsbefugnisse zu, die über die Bundesingerenzen beim Regelvollzug 
von Bundesgesetzen durch die Länder nach Artt. 83, 84 GG weit hinausgehen. 
In dem im Rahmen dieser Arbeit besonders interessierenden Kontext ist vor al-
lem Art. 85 Abs. 3 Satz 1 GG von entscheidender Bedeutung: „Die Landesbe-
hörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehör-
den." 

Die dem Bund somit verliehene, dem Wortlaut nach nicht beschränkte Wei-
sungsbefugnis verschafft  ihm die Möglichkeit zur maßgeblichen Einflußnahme 
auf den Verwaltungsvollzug der Länder. Denkbare Auswirkungen derartiger 
Einflußnahmen sind durchaus mehrschichtiger Natur; sie erschöpfen sich nicht 
allein in der unmittelbaren eindimensionalen Beziehung zwischen dem (anwei-
senden) Bund und dem (angewiesenen) Land. 
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Die Beteiligung verschiedener Hoheitsträger bei der auftragsweisen Verwal-
tung und ihre damit einhergehende Verflechtung vergrößert nicht nur die Zahl 
denkbarer Fehlerquellen, sondern wirft  auch komplizierte Fragen der staatli-
chen Verantwortlichkeit für Fehlerfolgen auf. In concreto besteht in der Praxis 
das Problem, wer für die Konsequenzen fehlerhaften  Verwaltungshandelns ein-
zustehen, also zu haften hat. 

Der Frage der Föderalhaftung nach Weisungserteilung kommt eine nicht zu 
unterschätzende praktische Bedeutung zu. Bei der Bundesauftragsverwaltung 
werden von den Ländern in großem Umfang Bundesmittel bewirtschaftet.  Fer-
ner betreffen  Weisungen regelmäßig keine finanziellen Petitessen, sondern 
Streitfragen  erheblichen finanziellen Ausmaßes. 

Daß innerstaatliche Haftungsfragen  zwischen Bund und Ländern im allge-
meinen und im Bereich der Verwaltung nach Art. 85 GG im besonderen bis-
lang gänzlich unerörtert - mithin eine literarische terra  incognita  - wären, läßt 
sich nicht gerade behaupten. Eher das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Seit 
einiger Zeit hat die Problematik geradezu Konjunktur. Rechtsstreitigkeiten die-
ser Art beschäftigen zunehmend die Gerichte, und auch die Literatur wendet 
sich diesem Komplex zusehends mehr zu. Etliche Einzelfragen sind sorgfältig 
und wissenschaftlich umfassend durchdrungen und auf eine solide dogmatische 
Basis gestellt; ein Zustand, der bis weit in die 80er Jahre hinein so noch nicht 
zu konstatieren war. Auf die für diese Entwicklung leitenden oftmals gesell-
schaftspolitischen Beweggründe wird einzugehen sein. 

Eine ausführliche Erörterung hat frühzeitig schon etwa zum Thema der Haf-
tung der Länder gegenüber dem Bund in den Fällen stattgefunden, wenn diese 
bei Ausführung von Verwaltungsmaterien, welche von ihnen im Auftrage des 
Bundes ausgeführt  werden, das Vermögen des Bundes schädigen, ohne daß in-
des ein weisungswidriges Verhalten vorliegt und gesondert problematisiert 
wird.1 Darüber hinaus ist festzustellen, daß alle in Betracht zu ziehenden Haf-
tungsinstitute diskutiert wurden, auch wenn m. E. nicht alle angemessen ge-
würdigt worden sind. Die Beschränkung auf eine Länderhaftung bei fehlerhaf-
tem Vollzug von Bundesgesetzen deckt das gesamte Spektrum jedenfalls nicht 
ab. Denn auch eine Haftung des Bundes gilt es zu untersuchen. Ferner steht ein 
spezieller Blick auf die Weisungen nach Art. 85 Abs. 3 GG in diesem Zusam-

1 Vgl. nur BVerwGE 12, 253; LVG Schleswig DÖV 1960, 464; Zeise,  Haftung der 
Länder gegenüber dem Bund bei fehlerhafter  Ausführung von Bundesrecht, 1963, S. 3 
ff;  Jeddeloh,  Die Frage der Haftung bei fehlerhafter  Ausführung von Bundesgesetzen 
durch die Länder, 1970, S. 71 ff.;  Kummer,  Haftung der Länder im Verhältnis zum 
Bund am Beispiel der Steuerverwaltung, 1973, S. 37 ff. 
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menhang noch aus, so daß wichtige Fragestellungen bislang eher stiefmütter-
lich behandelt worden sind. 

In dieser Untersuchung soll der Versuch unternommen werden, die vollstän-
dige Bandbreite der weisungsgeprägten Haftungsbeziehungen darzulegen. 
Denn die Streitpunkte, die im Zusammenhang mit einzelnen Problemen der 
Haftungsfrage  bestehen, sind - allen aktuellen rechtsprechenden und staats-
rechtsliterarischen Trends zum Trotz - bei weitem nicht ausgeräumt. Gerade 
wegen bestehender Unsicherheiten hinsichtlich von Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen einer Verwaltungshaftung sowie der erheblichen finanziellen 
Dimension erscheint es mehr als angebracht, diesen sensiblen Föderalbereich 
mehr auszuleuchten. Vom Gesetzgeber ist eine entsprechende Leistung in ab-
sehbarer Zukunft nicht zu erwarten; und auch der Rechtsprechung war eine ko-
härente systematische Aufarbeitung dieses Bereiches wegen ihrer Aufgabe, 
einzelfallorientiert  zu urteilen, verwehrt. 

Erhebliche Bedeutung und Aktualität erlangt die Materie zudem dadurch, 
daß die föderale Konsensbereitschaft  zwischen Bund und Ländern, die unter 
dem Rechtsregime des GG zunächst ein weitgehend reibungsloses Funktionie-
ren der Bundesauftragsverwaltung  bewirkte, in wichtigen Bereichen im Verlauf 
der 80er Jahre auffallend  und massiv abgebröckelt ist. Schwerpunkt der auftre-
tenden Reibungsverluste waren fundamental unterschiedliche Ansichten auf 
dem Gebiete der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Konkreter Hintergrund 
der zu beobachtenden Konsenserosion waren Streitigkeiten hinsichtlich des 
Umfangs des Weisungsrechts nach Art. 85 Abs. 3 Satz 1 GG. Die von mancher 
Seite2 den Ländern attestierte politische Indolenz gegenüber den bundesseits 
getroffenen  Grundentscheidungen (andere3 sprechen hingegen von einer vom 
Grundgesetz vorausgesetzten Loyalität) gehörte von nun ab der Vergangenheit 
an. Im Bereich der friedlichen Nutzung der Kernenergie zum Zwecke der 
Stromerzeugung hat die Atomkonsensvereinbarung vom 14. Juni 2000 und die 
später folgende Novelle des Atomgesetzes umfassende Neuerungen und schier 
revolutionäre Entscheidungen gebracht. Ob deswegen föderale Konflikte in 
Zukunft vollständig ausbleiben oder zumindest in geringerem Umfang sich er-
geben werden, bleibt abzuwarten; Skepsis ist indes angebracht. 

Die angesprochenen Konflikte dürften darüber hinaus durch die Kalkar-
Entscheidung4 und die Grube-Konrad-Entscheidung5 des BVerfG bereinigt 

2 Pauly,  Anfechtbarkeit  und Verbindlichkeit von Weisungen in der Bundesauftrags-
verwaltung, 1989, S. 9. 

3 Ossenbühl,  Der Staat 28 (1989), S. 31. 
4 ΒVerfGE 81, 310 ff. 
5 BVerfGE 84, 25 ff. 


